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Bildung des Zweckverbands
„Zweckverband Bio Energie“

mit Sitz in Heidelberg

Genehmigung
Das Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt hiermit aufgrund 88 7,8. V.m
$ 28 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der derzeit gelten-
den Fassung die Verbandssatzung des Zweckverbandes „Zweckverband Bio Energie“ mit
Sitz in Heidelberg

Verbandsmitglieder sind die in $ 2 der Verbandssatzung genannten Städte Heidelberg und
Mannheim

Die Bekanntmachung der Verbandssatzung erfolgt entsprechend der EN Bekannt-
machungssatzung der Verbandsmitglieder.

»

Der Zweckverband entsteht am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Geneh-
migung und der Verbandssatzung. Erfolgt die Bekanntmachung der Verbandssatzung
durch die Verbandsmitglieder nicht zeitgleich, ist die spätere Bekanntmachung maßge-
bend

Karisruhe den 31.01.2024
Regierungspräsidium Karlsruhe

ar InnI. Kummer
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